
Bundesrat Drucksache 464/2/23
   

 
 
21.11.23 

 
 

 

 ... 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 

Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de 
ISSN 0720-2946 

Antrag 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

Entschließung des Bundesrates "Verletzte stärken, 
Wahrheitsfindung fördern und Dunkelfelder aufhellen - 
Psychosoziale Prozessbegleitung praxisgerecht ausbauen" 

- Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen - 

Punkt 17 der 1038. Sitzung des Bundesrates am 24. November 2023 

 

Der Bundesrat möge die Entschließung auf Drucksache 464/23 nach Maßgabe der 

folgenden Änderungen fassen: 

 

Zu Nummer 2 

Nummer 2 ist wie folgt zu fassen: 

„2. für Verletzte bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Beiordnungs-

verfahren auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder von Amts wegen vorzusehen,“ 

Folgeänderung: 

Als Folge sind der Ziffer 2 der Begründung die folgenden Wörter anzufügen: 

„Überdies stellt sich auch für erwachsene Verletzte, deren Anspruch auf Beiord-

nung von einer Ermessensentscheidung des Gerichts abhängt, häufig das Antragser-

fordernis als Hindernis für den Zugang zu einer Psychosozialen Prozessbegleitung 

dar. So sind einige Verletzte nicht ausreichend über die Möglichkeiten der Antrag-

stellung informiert. Die Aufklärung über die Möglichkeit der Inanspruchnahme ei-

ner psychosozialen Prozessbegleitung gestaltet sich zudem in der besonders vul-

nerablen Situation der Verletzten - gerade kurz nach Vollendung der Tat – mitunter 

schwierig. Hinzu kommt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen, nach denen ein 

Anspruch besteht, für die Betroffenen mit Rechtsunsicherheiten verbunden sind und 
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nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, bei welcher Stelle der Antrag in den unter-

schiedlichen Verfahrensstadien gestellt werden sollte. Zwar sollte das Antragsrecht 

weiterhin bestehen bleiben, da die Beiordnung in einem sehr frühen Verfahrenssta-

dium sinnvoll ist. Haben die Verletzten den Antrag jedoch nicht bereits bei Anzei-

geerstattung gestellt, sollte auch bei erwachsenen Verletzten eine Beiordnung von 

Amts wegen zu prüfen sein. Durch eine geeignete Widerspruchslösung könnte ver-

mieden werden, dass das Hilfsangebot gegen den Willen des Verletzten eben die-

sem aufgezwungen wird.“ 

Begründung: 

Das der Nummer 2 des Entschließungsantrages innewohnende Anliegen wird 
vollumfänglich unterstützt und durch den Änderungsantrag noch erweitert, in-
dem das Antragserfordernis bei allen Verletzten der normierten Katalogtaten 
entfällt. 

So sollte nicht nur im Falle minderjähriger Verletzte das Antragserfordernis 
aus den in der Entschließung genannten Gründen abgesetzt werden. Denn dar-
über hinaus stellt sich auch für erwachsene Verletzte häufig das Antragserfor-
dernis als Hürde für den Zugang zu einer psychosozialen Prozessbegleitung 
dar. So sind einige Verletzte nicht ausreichend über die Möglichkeiten der An-
tragstellung informiert. Die Aufklärung über die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme einer psychosozialen Prozessbegleitung gestaltet sich zudem in der be-
sonders vulnerablen Situation der Verletzten - gerade kurz nach Vollendung 
der Tat – mitunter als schwierig. Hinzu kommt, dass die gesetzlichen Voraus-
setzungen, nach denen ein Anspruch besteht, für die Betroffenen mit Rechtsun-
sicherheiten verbunden sind und nicht sofort klar ist, bei welcher Stelle in den 
unterschiedlichen Verfahrensstadien der Antrag zu stellen ist. Zwar sollte das 
Antragsrecht weiterhin bestehen bleiben, da die Beiordnung in einem sehr frü-
hen Verfahrensstadium sinnvoll ist. Haben die Verletzten den Antrag jedoch 
nicht bereits bei Anzeigeerstattung gestellt, sollte auch bei erwachsenen Ver-
letzten eine Beiordnung von Amts wegen zu prüfen sein. Durch eine geeignete 
Widerspruchslösung könnte vermieden werden, dass das Hilfsangebot gegen 
den Willen des Verletzten eben diesem aufgezwungen wird. 


